
Stadt Hameln, Jugend- und Seniorenbüro 
 
____________________________________ _______________ , den __________ 
  
____________________________________ 
 
____________________________________ 
(Name und Anschrift der Jugendgruppe) 
 
 

E I N Z E L A N T R A G 
auf Gewährung eines Zuschusses zur Jugendleiteraus-/-fortbildung 

 
 
Name, Beruf und Anschrift des die Schulung leitenden Jugendleiters oder Name der durchfüh-
renden Bildungsstätte 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Konto-Nr. der Jugendgruppe:  _________________________________________________ 

Bankinstitut/BLZ: _________________________________________________ 

Art des Lehrgangs:  O Ausbildung O Weiterbildung 

Ort der Durchführung: 
                                                  _________________________________________________ 
Termin:  

o vom ____________________um _______ Uhr bis ____________________um _______Uhr 

o Tagesveranstaltung am ________________________________________________________ 

o Seminarreihe, Termine_________________________________________________________ 

Für wie viele Teilnehmer wird eine Zuwendung beantragt? _______________________________ 

Anlagen: 
o Programmvorlage 
o Ausschreibung der Aus- bzw. Fortbildungsveranstaltung 

Teilnehmerbeitrag    
für Verpflegung, Unterkunft,  
Fahrtkosten, Lehrgangskosten     je Teilnehmer mit Juleica  ______________________€ 
  je Teilnehmer ohne Juleica   ______________________€ 
 
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, den auf Grund dieses Antrages bewilligten Zuschuss 
(siehe Richtlinien) nur für den beantragten Lehrgang zu verwenden und innerhalb von 8 Wo-
chen nach Durchführung der Aus-/Fortbildung einen Verwendungsnachweis (siehe Richtlinien) 
dem Jugend- und Seniorenbüro einzureichen. 
 
Der bewilligte Zuschuss gelangt grundsätzlich nach Vorlage des ordnungsgemäßen Verwen-
dungsnachweises zur Auszahlung. 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 (Stempel der Jugendgruppe und Unterschrift des Leiters der Jugendgruppe 



- 2 – 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus den Förderrichtlinien 
 
 

Die jugendpflegerische Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlich tätigen Jugendleiterinnen, Jugendlei-
tern und leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hamelner Jugendgemeinschaften wird be-
sonders gefördert. 

 
 Die Ausbildung zur Jugendleiterin bzw. zum Jugendleiter wird für Hamelner Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit 5,-- €/Tag/Teilnehmer/in gefördert. 

 
 Die Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern wird für Hamelner Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit 5,-- €/Tag/Teilnehmer/in gefördert. 
 

 In der Jugendarbeit aktiv tätige Inhaber einer gültigen Jugendleitercard werden bei anerkannten   
     Fortbildungen mit 10,-- €/Tag/Teilnehmer/in gefördert. 
 

 In die Förderung (Aus- und Fortbildung) werden auch Jugendleitercard-Inhaber/innen einbezogen, die 
ihren Wohnsitz außerhalb Hamelns haben soweit sie für Hamelner Jugendgemeinschaften tätig sind. 

 
An- und Abreisetag werden als 1 Tag gezählt, sofern die Ankunft nach 14:00 Uhr und die Abreise vor 
14:00 Uhr erfolgt.  

 
 Voraussetzungen für eine städtische Förderung sind: 
 

a) der Nachweis der qualifizierten Aus- und Fortbildung z. B. durch Programmvorlage, Benennung        
von Referenten, … 

      
 b) das Mindestalter von 15 Jahren, in begründeten Ausnahmen bereits ab 14 Jahren bei der  
  Ausbildung, 
 

c) die Mindestdauer der Veranstaltung (einschließlich Übernachtung) von 24 Stunden unter         
   Einbeziehung einer mindestens 6stündigen Aus- und Fortbildung bzw. mindestens weiteren 6 
   Stunden für jeden weiteren geförderten Tag der Veranstaltung,  
 
d)  die mit dem Antrag einzureichende Ausschreibung der Aus- oder Fortbildungsveranstaltung, 
 
e)  ggf. der Nachweis der aktiven Tätigkeit als Jugendleiter/Jugendleiterin in der Jugendarbeit. 

 
Der Antrag ist mit Formblatt beim Jugend- und Seniorenbüro zu stellen. 

 
Die ganztägige Aus- oder Fortbildungs-Veranstaltung mit mindestens einer Übernachtung  (mindestens 
6 Stunden) kann auf besonderen Antrag sowohl als Eintagesveranstaltung durchgeführt oder auf zwei 
mindestens 3stündige Veranstaltungen gesplittet werden. 
 

Hinweis: Die Förderung der Jugendleiter-Card-Ausbildung bzw. –Fortbildung im städtischen Jugendgäste-
haus Finkenborn wird je Tag und Teilnehmer um 3,00 € gekürzt, da bereits die Übernachtung für Hamel-
ner Gruppen entsprechend subventioniert wird 
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